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Verfassungsbeschwerde 

 
Hiermit lege ich gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 
21.01.2016 Verfassungsbeschwerde ein (Eingang auf der Geschäftsstelle am 
26.02.2016). Der Beschluss wurde mir am 30.01.2016 mit der Post zugestellt. 
 
Der Beschluss ist in der vom Oberlandesgericht herangezogenen Begründung fehler-
haft und verletzt die Rechte des Beschwerdeführers in entscheidungserheblicher Wei-
se. Auf den Vortrag des Beschwerdeführers in seiner Anhörungsrüge vom 29.04.2015 
bezüglich der vom Amtsgericht fehlerhaft verwendeten zentralen Argumentationsfigur 
eines angeblich vom Umgangspfleger in Rechnung gestellten Zeitaufwandes für einen 
"Begleiten Umgang ist das Oberlandesgericht in keiner Weise eingegangen. Damit hat - 
nach Ansicht des Beschwerdeführers - der 1. Familiensenat des Oberlandesgerichts 
Brandenburg gegen Artikel 52 (Grundrecht vor Gericht) der Verfassung des Landes 
Brandenburg in erheblicher Weise verstoßen.  
 
https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212792 
 
  
 



 

Das Amtsgericht Oranienburg kürzte mit Beschluss vom 14.10.2014 den Vergütungsan-
trag des Beschwerdeführers um 0,75 h mit der Begründung eine Umgangsbegleitung 
wäre nicht Aufgabe des Umgangspflegers. Der Beschwerdeführer hatte aber gegen-
über dem Amtsgericht keine Umgangsbegleitung abgerechnet, sondern eine Kontakt-
zeit des Umgangspflegers mit dem Kind, dass sich während der Kontaktzeit in Beglei-
tung des Vaters befand. Gegen die vorgenommene Kürzung legte der Umgangspfleger 
Beschwerde ein. 
 
Das Oberlandesgericht Brandenburg hat in seinem Beschluss vom 07.04.2015 die un-
zutreffende Begründung des Amtsgerichtes Oranienburg (Rechtspflegerin - Baumann) - 
es habe eine Umgangsbegleitung stattgefunden - nicht zurückgewiesen, sondern eine 
völlig neue Argumentationsfigur "gemeinsame Unternehmungen mit dem Kind" einge-
führt. Hier verlässt der 1. Familiensenat nun eine logisch stringente Ebene und tauscht 
die fehlerhafte Begründung des Amtsgerichtes im Nachhinein durch eine dem 1. Fami-
liensenat offenbar passender erscheinende Begründung aus. Dies ist nach Ansicht des 
Beschwerdeführers unzulässig und irreführend und bedarf daher einer verfassungs-
rechtlichen Korrektur. 
 
Im Übrigen handelte es sich auch nicht um "gemeinsame Unternehmungen mit dem 
Kind" wie der 1. Familiensenat suggeriert, sondern um eine Kontaktzeit des Umgangs-
pflegers mit dem Kind. Der Beschwerdeführer nimmt zur Kenntniss, dass der 1. Fami-
liensenat davon ausgeht, dass ein Umgangspfleger das Kind, für das er letztlich bestellt 
wurde, nicht von Angesicht zu Angesicht kennenlernen soll, sondern sein Handeln al-
lein nach Aktenlage und Fremdvorträgen ausrichten soll. Dies ist fachpolitisch sehr be-
denklich, mag aber an der prekären Haushaltlage im Land Brandenburg eine gewissen 
Realitätsbezug haben. Nur sollte man hier besser an der richtigen Stelle sparen, so et-
wa an der überbordenden Bürokratie bei der Bearbeitung der Rechnungen von Um-
gangspflegern, die im Land Brandenburg - abweichend etwa von Berlin - nicht nur vom 
Rechtpfleger geprüft werden müssen, sondern obligatorisch auch noch von den Be-
zirksrevisoren. Man stellt hier offenbar nicht nur die Umgangspfleger unter Generalver-
dacht falscher oder fehlerhafter Abrechnung, sondern auch noch die Rechtspfleger, ein 
beschämender Zustand für das Land Brandenburg. 
 
An der fehlerhaften Begründung des Amtsgerichtes und der vom Oberlandesgericht 
abgewiesenen nachfolgend geführten Beschwerde und Anhörungsrüge des Unter-
zeichners ändert die Auffassung des 1. Familiensenats, der Umgangspfleger solle das 
Kind für das er bestellt worden ist, in der Regel nicht kennenlernen freilich nichts. Der 
Beschluss des Amtsgerichts ist in entscheidungserheblicher Weise fehlerhaft begrün-
det und daher aus Sicht des Beschwerdeführers auch in seiner Beschlusslage fehler-
haft. Es wird daher beantragt, den Beschluss des Oberlandesgerichtes Brandenburg, 
der den fehlerhaften Beschluss des Amtsgerichtes nicht korrigiert hat, aufzuheben.  
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